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(54) VORRICHTUNG FÜR DAS BEARBEITEN EINES SCHEIBENROHLINGS DURCH SCHLEIFEN

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung für das
Bearbeiten eines rotierend gehaltenen Scheibenrohlings
(1) durch zwei rotierende Schleifscheiben (2), welche je-
weils mit ihrer Mantelfläche mit jeweils einer Stirnfläche
des Scheibenrohlings (1) in Kontakt sind.

Die Rotationsachse (3) von zumindest einer der bei-
den Schleifscheiben (2) ist in einem spitzen Winkel von
maximal 30° zur Rotationsebene des Scheibenrohlings
(1) geneigt ausgerichtet, wobei mit steigendem Abstand
zur Achse (4) des Scheibenrohlings (1) der Abstand zwi-
schen den beiden Rotationsachsen (3) der Schleifschei-
ben (2) abnimmt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung für das
Bearbeiten eines Scheibenrohlings durch Schleifen.
[0002] Die vorliegende Erfindung ist besonders vorteil-
haft zur Herstellung von Bremsscheiben anwendbar.
Prinzipiell ist sie aber für das Herstellen einer umfassen-
deren Gruppe von Produkten anwendbar, insbesondere
für kreisringförmige scheibenartige Produkte. Ohne die
Erfindung darauf einzuschränken wird sie im nachfolgen-
den Text bevorzugt anhand des besonders wertvollen
Anwendungsbeispiels "Bremsscheibe" beschrieben.
[0003] Eine Bremsscheibe im Sinne dieses Dokumen-
tes ist ein flächiges, im Wesentlichen rotationssymmet-
risches Gebilde, welches im bestimmungsgemäßen Ein-
satz an einem drehbaren Rad mit diesem mitrotierend
angeordnet ist und zum Abbremsen der Rotationsbewe-
gung an beiden Stirnseiten exzentrisch bezüglich der Ro-
tationsachse mit Druck durch nicht mitrotierende Brems-
backen beaufschlagt wird, sodass zwischen Brems-
scheibe und Bremsbacken eine Reibungskraft auftritt.
[0004] Qualitativ hochwertige Bremsscheiben beste-
hen heutzutage üblicherweise aus einem Verbund aus
einem metallischen Kern und einer Beschichtung aus ei-
nem Material, welches eine höhere Abriebbeständigkeit
aufweist als das Kernmaterial. Die Beschichtung ist üb-
licherweise ein Materialverbund, welcher neben anderen
Stoffen beispielsweise keramische Partikel und/oder me-
tallartige Karbide und/oder sehr feste Fasern beinhaltet.
Derartige Beschichtungen von Bremsscheiben sind ver-
glichen mit Stahl oder Gusseisen bestimmungsgemäß
besser abriebfest, aber nur sehr schlecht spanabhebend
zu bearbeiten. Die Herstellung einer eine derartige Be-
schichtung aufweisenden Bremsscheibe umfasst einen
Arbeitsschritt, in welchem von besagter Beschichtung
durch einen Schleifvorgang Material abgetragen wird,
um Flächen auszubilden, deren Abmessungen und Plan-
heit die Präzisionsanforderungen für die bestimmungs-
gemäßen Reibungsflächen der Bremsscheiben erfüllen.
[0005] Bei den zurzeit am häufigsten verwendeten
Vorrichtungen für das Bearbeiten der als Reibungsflä-
chen vorgesehenen Stirnflächenbereiche von Brems-
scheiben durch Schleifen werden der Scheibenrohling
und zwei Schleifscheiben zu Drehung um ihre jeweiligen
Achsen angetrieben, wobei die beiden Schleifscheiben
um eine gemeinsame Rotationsachse gedreht werden,
welche parallel zur Rotationsachse des Scheibenroh-
lings ausgerichtet ist. Die beiden Schleifscheiben sind
mit jeweils einer ihrer beiden Stirnflächen mit jeweils ei-
ner Stirnseite der Schleifscheibe in schleifendem Eingriff.
Vor allem wegen der Gefahr von Überhitzung an den
Arbeitsflächen ist bei diesen Vorrichtungen die erreich-
bare Durchsatzzahl stärker begrenzt als bei Vorrichtun-
gen, bei denen Schleifscheiben mit ihrer Mantelfläche
mit dem zu bearbeitenden Scheibenrohling in Kontakt
sind.
[0006] Die Schriften US 4262452 A, DE
102019128522 A1, US 5607348 A, DE 2343949 A1, EP

0768147 A1 und US 2122978 A zeigen Vorrichtungen
für das schleifende Bearbeiten von rotierenden Schei-
benrohlingen durch jeweils zwei rotierende Schleifschei-
ben, bei denen die Schleifscheiben mit ihrer Mantelfläche
mit jeweils einer Stirnfläche des Scheibenrohlings in Kon-
takt sind. Dabei liegen gemäß den Schriften DE
102019128522 A1, US 5607348 A, DE 2343949 A1, EP
0768147 A1 und US 2122978 A die Rotationsachsen der
Schleifscheiben parallel zur Rotationsebene des Schei-
benrohlings. Gemäß den verbleibenden beiden Schriften
US 4262452 A und US 5607348 A liegen die Achsen der
Schleifscheiben nicht parallel zur Rotationsebene des in
Bearbeitung befindlichen Scheibenrohlings, sondern
sind in einem kleinen spitzen Winkel zu dieser Ebene
geneigt und zwar derart, dass auf der Seite der Schleif-
scheiben der Rationsachse des Scheibenrohlings mit
steigendem Radialabstand zur Rotationsachse des
Scheibenrohlings auch der Abstand zwischen den bei-
den Rotationsachsen der Schleifscheiben zueinander
zunimmt.
[0007] Die der vorliegenden Erfindung zu Grunde lie-
gende Aufgabenstellung besteht darin, eine Vorrichtung
für das schleifende Bearbeiten eines Scheibenrohlings
durch zwei rotierende Schleifscheiben zu schaffen, bei
welcher die Schleifscheiben jeweils mit der Mantelfläche
an einer Stirnflächenseite des Scheibenrohlings in
schleifendem Kontakt sind. Gegenüber den besproche-
nen derartigen Vorrichtungen soll die neue Vorrichtung
dahingehend verbessert sein, dass sie unter vergleich-
baren Rahmenbedingungen einen höheren Durchsatz
ermöglicht.
[0008] Es wurden drei Merkmale identifiziert, mit de-
nen die Aufgabe erfüllbar ist. Diese drei Merkmale sind
am besten in Kombination miteinander anzuwenden. Die
Aufgabe kann aber auch gelöst werden, wenn nur ein
beliebiges der drei Merkmale angewandt wird oder wenn
eine beliebige Zweiergruppe der drei Merkmale ange-
wandt wird.
[0009] Die drei Merkmale sind:

a Die Rotationsachsen der beiden Schleifscheiben
sind nicht parallel zur Rotationsebene des Scheiben-
rohlings ausgerichtet, sondern sind in einem kleinen
spitzen Winkel zu dieser Ebene geneigt und zwar
derart, dass auf der Seite der Schleifscheiben der
Rotationsachse des Scheibenrohlings mit steigen-
dem Abstand zur Rotationsachse des Scheibenroh-
lings der Abstand zwischen den beiden Rotations-
achsen der Schleifscheiben abnimmt.

b Die beiden Geraden, in welchen die Rotationsach-
sen der beiden Schleifscheiben liegen, schneiden
die Rotationsachse des Scheibenrohlings nicht, son-
dern sie führen an gegenüberliegenden Seiten dar-
an vorbei.

c Die Vorrichtung weist zwei Werkstückspindeln auf,
welche jeweils einen Scheibenrohling halten und zu
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Rotation antreiben können, wobei die beiden Werk-
stückspindeln auf einer schwenkbaren Zustellvor-
richtung angeordnet sind.

[0010] Die erfindungsgemäßen Merkmale sowie de-
ren vorteilhafte Wirkung werden anhand einer Zeichnung
veranschaulicht.

Fig. 1: Zeigt stark stilisiert eine Darstellung einer er-
findungsgemäßen Anlage.

[0011] Die dargestellte Vorrichtung hat mit den Vor-
richtungen gemäß dem Stand der Technik die folgenden
Merkmale gemeinsam:
An dem jeweils in Bearbeitung befindlichen Scheiben-
rohling 1 werden beide Stirnflächen gleichzeitig bearbei-
tet. Dabei kommen zwei kreisringförmige Schleifschei-
ben 2 zum Einsatz, welche zu Rotation um ihre jeweilige
Achse 3 angetrieben sind und jeweils mit ihrer Mantel-
fläche mit jeweils einer der beiden Stirnflächen des
Scheibenrohlings 1 in Kontakt sind und von der Kontakt-
fläche Material abschleifen. Auch der Scheibenrohling 1
ist zu Rotation um seine Achse 4 angetrieben. Bezüglich
dieser Achse 4 des Scheibenrohlings 1 liegen die beiden
Kontaktflächen zwischen dem Scheibenrohling 1 und
den beiden Schleifscheiben 2 auf der gleichen Um-
fangskoordinate und auf der gleichen Radialkoordinate.
[0012] Die beiden Schleifscheiben 2 sind durch jeweils
eine als Schleifspindel 5 bezeichnete Vorrichtung gehal-
ten und zu Rotation um ihre Achse 3 angetrieben. Um
die Zustellung der Schleifscheiben 2 auf den in Bearbei-
tung befindlichen Scheibenrohling 1 bewerkstelligen zu
können, sind die beiden Schleifspindeln 5 an einer Line-
arführung 6 parallel zur Achse 4 des in Bearbeitung be-
findlichen Scheibenrohlings 1 verschiebbar gehalten.
[0013] Indem die Schleifscheiben 2 mit ihren Mantel-
flächen und nicht mit ihren ebenen Stirnflächen mit dem
jeweils in Bearbeitung befindlichen Scheibenrohling 1 in
Kontakt sind, können die Kontaktflächen sehr klein - und
linienartig schmal - gehalten werden, sodass es ver-
gleichsweise einfach ist, ein Überhitzen des Scheiben-
rohlings 1 und der Schleifscheiben 2 zu vermeiden. In-
dem damit die beiden Schleifscheiben 2 von genau ge-
genüberliegenden Seiten her während der Schleifbear-
beitung an den in Bearbeitung befindlichen Scheiben-
rohling 1 andrücken, wird dieser Scheibenrohling 1 nicht
bzw. kaum mit Biegespannungen belastet, womit es ver-
gleichsweise einfach wird, verformungsfrei, vibrations-
frei und mit hoher Präzision zu arbeiten.
[0014] Entsprechend der erfindungsgemäßen Weiter-
entwicklung a) liegen die Achsen 3 der Schleifscheiben
2 nicht parallel zur Rotationsebene des in Bearbeitung
befindlichen Scheibenrohlings 1, sondern sie sind in ei-
nem kleinen spitzen Winkel (weniger als 30°, typischer-
weise etwa 5°) zu dieser Ebene geneigt und zwar derart,
dass auf der Seite der Schleifscheiben 2 der Achse 4
des Scheibenrohlings 1 mit steigendem Abstand zur Ach-
se 4 der Abstand zwischen den beiden Achsen 3 der

Schleifscheiben 2 abnimmt.
[0015] Gegenüber einer Anordnung, bei welcher die
Achsen der Schleifscheiben 2 bezüglich der Rotations-
ebene des in Bearbeitung befindlichen Scheibenrohlings
1 so wie beim Stand der Technik ausgerichtet sind, wer-
den damit Platzprobleme vermindert, sodass es einfa-
cher wird, Schleifscheiben 2 mit sehr großem Durchmes-
ser zu verwenden. Durch großen Durchmesser der
Schleifscheiben 2 wird Durchsatzerhöhung der Vorrich-
tung erreicht, weil gegenüber der Anwendung von
Schleifscheiben 2 mit kleinerem Durchmesser die Gefahr
von Überhitzung an den Kontaktflächen zum Scheiben-
rohling 1 weiter verringert wird und weil die Schleifschei-
ben 2 weniger oft nachkalibriert werden müssen und
nicht so rasch ausgetauscht werden müssen.
[0016] Wenn die Achse 3 einer Schleifscheibe 2 zur
Rotationsebene des in Bearbeitung befindlichen Schei-
benrohlings 1 geneigt ist, ist - wie dargestellt - die Man-
telfläche der betreffenden Schleifscheibe 2 keine Kreis-
zylindermantelfläche, sondern eine Kegelstumpfmantel-
fläche.
[0017] Optional (nicht dargestellt) ist es auch möglich
nur bei einer der beiden Schleifscheiben 2 deren Achse
3 zur Rotationsebene des in Bearbeitung befindlichen
Scheibenrohlings 1 geneigt anzuordnen.
[0018] Entsprechend der erfindungsgemäßen Weiter-
entwicklung b) liegen die beiden Achsen 3 der Schleif-
scheiben 2 nicht in einer gemeinsamen, zur Rotationse-
bene des in Bearbeitung befindlichen Scheibenrohlings
1 normal ausgerichteten Ebene, sondern sind bezüglich
einer derartigen Ebene um wenige Winkelgrade (maxi-
mal 15°) in entgegengesetzten Richtungen verschwenkt.
Damit liegen die beiden linienförmigen Kontaktflächen
der Schleifscheiben 2 mit dem in Bearbeitung befindli-
chen Scheibenrohling 1 nicht parallel zueinander, son-
dern liegen bei Ansicht mit zur Achse 4 des Scheiben-
rohlings 1 parallel liegender Blickrichtung leicht über-
kreuzt. Damit schneiden die beiden Geraden, in welchen
die Rotationsachsen der beiden Schleifscheiben liegen,
nicht die Achse 4 des Scheibenrohlings 1, sondern sie
führen an radial einander gegenüberliegenden Seiten
daran vorbei. Bevorzugt ist bei beiden dieser Geraden
der Abstand zu Achse 4 gleich groß. (Der Abstand zwi-
schen zwei Geraden, welche einander nicht kreuzen und
nicht parallel zueinander sind, ist gleich der Länge jener
Verbindungsstrecke zwischen den beiden Geraden, wel-
che auf beide Geraden im rechten Winkel steht.)
[0019] Durch die Maßnahme gemäß der erfindungs-
gemäßen Weiterentwicklung b) wird erreicht, dass
stoßartige Kraftbelastungen auf die Schleifscheiben 2,
welche durch Dickeschwankungen oder durch örtliche
Schwankungen der Stabilität des Scheibenrohlings 1
verursacht werden, nicht so heftig ausfallen, wie wenn
die Kontaktflächen der beiden Schleifscheiben 2 parallel
zueinander ausgerichtet wären. Damit werden Schwin-
gungen vermieden, Kalibriervorgänge an den Schleif-
scheiben 2 eingespart und die Standzeiten der Schleif-
scheiben 2 verbessert.
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[0020] Gemäß einer bevorzugten Ausführung von
Merkmal b sind die beiden Achsen 3 der beiden Schleif-
scheiben 2 gegenüber einer Ebene in welcher die Achse
4 des Scheibenrohlings 1 liegt, in entgegengesetzten
Richtungen gleich weit geneigt. Damit ist bezüglich Kräf-
ten die von den beiden Schleifscheiben 2 aus auf den
Scheibenrohling 1 in dessen Radialrichtung ausgeübt
werden, bestmöglich Kräftegleichgewicht erreichbar.
[0021] Entsprechend der erfindungsgemäßen Weiter-
entwicklung c) weist die Vorrichtung zwei Werkstück-
spindeln 7, 8 auf, welche beide auf einer schwenkbaren
Zustellvorrichtung 9 angeordnet sind. Durch die
Schwenkbarkeit der Zustellvorrichtung 9 kann wahlweise
die eine oder die andere der beiden Werkstückspindeln
7, 8 in jene Position geschwenkt werden, in welcher der
an ihr angeordnete Scheibenrohling 1 bearbeitet werden
kann. Damit kann dann, wenn an der einen Werkstück-
spindel (7) gerade ein Scheibenrohling 1 durch die
Schleifscheiben 2 bearbeitet wird, ohne Zeitverlust an
der zweiten Werkstückspindel (8) ein dort befindlicher
Teil 10, welcher durch erfindungsgemäße Schleifbear-
beitung eines Scheibenrohlings 1 entstanden ist, ent-
nommen werden und dann ein weiterer noch zu bearbei-
tender Scheibenrohling montiert werden. (Das Entneh-
men bzw. Montieren kann typischerweise durch einen
Roboter oder eine sonstige automatisch arbeitende Vor-
richtung geschehen.) Durch die Maßnahme gemäß der
erfindungsgemäßen Weiterentwicklung c) wird also er-
reicht, dass die Zeit für den Wechsel der Werkstücke
kaum Pausen der Schleifvorgänge verursacht.
[0022] Gemäß einer skizzierten, zum Merkmal c opti-
onalen Weiterentwicklung ist an der Zustellvorrichtung 9
auch eine Abrichteinheit 11 montiert. Diese besteht (wie
an sich bekannt) aus einer Abrichtscheibe und einer die-
se haltenden und zu Rotation antreibenden Halte- und
Antriebseinheit. Die Abrichteinheit 11 dient dazu, die Ar-
beitsoberflächen der Schleifscheiben 2 nach einer fest-
gelegten Anzahl von Arbeitszyklen zu vermessen und
durch Abtrag von Material neu zu kalibrieren bzw. zu
schärfen.
[0023] Gemäß einer weiteren skizzierten und zum
Merkmal c optionalen Weiterentwicklung ist die Zustell-
vorrichtung 9 durch eine weitere Linearführung 12 normal
zur Richtung der Achse 4 des in Bearbeitung befindlichen
Scheibenrohlings 1 verschiebbar. Damit sind auch die
Werkstückspindeln 7, 8 und die ggf. auch daran ange-
ordnete Abrichteinheit 11 durch die weitere Linearfüh-
rung 12 normal zur Richtung der Achse 4 des in Bear-
beitung befindlichen Scheibenrohlings 1 verschiebbar.
[0024] Vorteilhafte Effekte, die damit erreichbar wer-
den, sind:

- Es können Platzprobleme beim Schwenken der Zu-
stellvorrichtung 9 vermieden werden.

- Die Position des in Bearbeitung befindlichen Schei-
benrohlings 1 relativ zu den Schleifscheiben 2 kann
in einer weiteren Dimension wählbar eingestellt wer-

den.

- Es kann eine relative Oszillierbewegung zwischen
den Schleifscheiben 2 und dem Scheibenrohling 1
radial zur Achse 4 des Scheibenrohlings 1 eingestellt
werden. Damit kann die Oberflächengüte erhöht
werden.

- Es können auch Scheibenrohlinge 1 bearbeitet wer-
den, bei denen die Breite der zu bearbeitenden Flä-
che größer ist als die Eingriffsbreite (Breite der Man-
telfläche) der Schleifscheiben 2.

- Die Abrichteinheit 11 braucht keine eigene Verschie-
bevorrichtung für Verschiebebewegung der Abricht-
scheibe entlang derer Rotationsachse aufweisen.

[0025] Wenn das erfindungsgemäße Merkmal b ver-
wirklicht wird, müssen während der Bewegung der mit
den Schleifscheiben in Eingriff befindlichen Abrichtein-
heit 11 entlang der Linearführung 12 auch leichte Bewe-
gungen der Schleifscheiben 2 entlang der Linearführun-
gen 6 erfolgen. Wenn keine derartige Zusatzbewegung
gemacht werden würde, würden die Mantelflächen der
Schleifscheiben 2 nicht die Form einer Kegelstumpfman-
telfläche (bzw. Kreiszylindermantelfläche wenn Merkmal
a nicht verwirklicht wird) annehmen, sondern wären aus
der Blickrichtung im rechten Winkel zu ihrer jeweiligen
Achse 3 leicht konkav gewölbt.

Patentansprüche

1. Vorrichtung für das Bearbeiten eines Scheibenroh-
lings (1) durch Schleifen, wobei der Scheibenrohling
(1) ein im Wesentlichen flächiges und rotationssym-
metrisches Gebilde ist und die Vorrichtung eine
Werkstückspindel (7) und zwei Schleifspindeln (5)
aufweist, wobei die Werkstückspindel (7) dazu aus-
gelegt ist, den Scheibenrohling (1) zu halten und um
seine Achse (4) rotierend zu bewegen und wobei die
beiden Schleifspindeln (5) dazu ausgelegt sind, je-
weils eine kreisringförmige Schleifscheibe (2) zu hal-
ten und um ihre Achse (3) rotierend zu bewegen,
wobei die Schleifscheiben (2) jeweils mit ihrer Man-
telfläche mit jeweils einer Stirnfläche des Scheiben-
rohlings (1) in Kontakt bringbar sind, wobei die bei-
den Kontaktflächen zwischen dem Scheibenrohling
(1) und den beiden Schleifscheiben (2) bezüglich der
Achse (4) des Scheibenrohlings (1) auf der gleichen
Umfangskoordinate und auf der gleichen Radialko-
ordinate liegen,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Rotationsachse (3) von zumindest einer der bei-
den Schleifscheiben (2) in einem spitzen Winkel von
maximal 30° zur Rotationsebene des Scheibenroh-
lings (1) geneigt ausgerichtet ist, wobei auf der Seite
der Schleifscheiben (2) der Achse (4) des Scheiben-
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rohlings (1) mit steigendem Abstand zur Achse (4)
des Scheibenrohlings (1) der Abstand zwischen den
beiden Rotationsachsen (3) der Schleifscheiben (2)
abnimmt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Achsen (3) von beiden Schleif-
scheiben (2) in einem spitzen Winkel zur Rotations-
ebene des Scheibenrohlings geneigt ausgerichtet
sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jene beiden Geraden, in wel-
chen die Achsen (3) der beiden Schleifscheiben (2)
liegen, an gegenüberliegenden Seiten an der Achse
(4) des Scheibenrohlings (1) vorbeiführen.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Achsen (3) der beiden
Schleifscheiben (2) gegenüber einer Ebene in wel-
cher die Achse (4) des Scheibenrohlings liegt, in ent-
gegengesetzten Richtungen gleich weit geneigt
sind.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung zwei
Werkstückspindeln (7,8) aufweist, welche jeweils
dazu ausgelegt sind, einen Scheibenrohling (1) hal-
ten und zu Rotation antreiben zu können, wobei bei-
de Werkstückspindeln (7,8) auf einer schwenkbaren
Zustellvorrichtung (9) angeordnet sind, sodass wahl-
weise die eine oder die andere der beiden Werk-
stückspindeln (7, 8) in jene Position geschwenkt wer-
den kann, in welcher der an ihr angeordnete Schei-
benrohling (1) bearbeitet werden kann.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Werkstückspindeln (7, 8)
bezüglich der Schwenkachse der Zustellvorrichtung
(9) zueinander um 180° verdreht sind.

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zustellvorrichtung (9) durch
eine Linearführung (12) parallel zur Rotationsebene
des in Bearbeitungsstellung befindlichen Scheiben-
rohlings verschiebbar ist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass auf der Zustellvor-
richtung (9) auch eine Abrichteinheit (11), welche für
das Kalibrieren der Schleifscheiben (2) ausgelegt ist,
angeordnet ist.

9. Verwendung der Vorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 8 für das Bearbeiten von Bremsschei-
benrohlingen.
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